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151. Vergleichende Prüfung "Haushaltsstruktur 2011: Sonderstatusstädte"

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von dem Schlussbericht des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes – 
Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften – über die 151. Vergleichende 
Prüfung „Haushaltsstruktur 2011: Sonderstatusstädte“

Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Mit Prüfungsankündigung vom 05. März 2010 informierte der Präsident des Hessischen 
Rechnungshofes – Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften – über die 
Durchführung der 151. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2011: 
Sonderstatusstädte“ und die Einbeziehung der Universitätsstadt Marburg als 
Sonderstatusstadt in diese Prüfung. Mit Schreiben vom 25. Mai 2012 hat der Präsident des 
Hessischen Rechnungshofes das Ergebnis der Prüfung mit beigefügtem Schlussbericht für 
die Universitätsstadt Marburg übersandt.

Gegenstand des Prüfungsauftrages, mit dem die P & P Treuhand GmbH – 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft - aus Idstein betraut wurde, 
war die vergleichende Prüfung der Haushaltsstruktur aller sieben hessischen 
Sonderstatusstädte hinsichtlich der Feststellung, inwieweit die jeweilige Verwaltung 
rechtmäßig, sachgerecht und wirtschaftlich geführt wird. Neben der Universitätsstadt 
Marburg waren die Städte Gießen, Fulda, Wetzlar, Rüsselsheim, Hanau und Bad Homburg 
in die Prüfung einbezogen. 

Untersuchte Prüfungsschwerpunkte waren:
- Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik
- Beurteilung der Haushaltslage in den Jahren 2006 bis 2010
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- Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung
- Betätigungen
- Sonstige Prüffelder (Ordnungsmäßigkeit von Gebühren, Modellfamilie und 

Nachschau).

Die wesentlichen Aussagen sind als zusammengefasste Prüfungsergebnisse auf den Seiten 
1 bis 9 des Schlussberichts dargestellt. 

Das nachfolgend wiedergegebene Bewertungsprofil (Ansicht 2, S. 4 des Schlussberichts) 
stellt  eine Übersicht für die Universitätsstadt Marburg hinsichtlich Einnahmekraft, 
Haushaltslage, Wirtschaftlichkeit, Betätigungen und Modellfamilie (aus Sicht der Bürger) 
zusammenfassend dar.
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Hierzu ist seitens des Hessischen Rechnungshofes folgende Bewertung formuliert:

„Aus der Würdigung aller in Ansicht 2 aufgeführten Beurteilungskriterien ergab sich 
für die Stadt Marburg im Quervergleich eine überdurchschnittlich positive 
Beurteilung.“

In der Schlussbemerkung (S. 136 des Schlussberichts) stellen die mit der Prüfung 
beauftragten Wirtschaftsprüfer zusammenfassend fest:
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„Bei einer Gesamtwürdigung der Prüfungsergebnisse kommen wir im Sinne von § 3 
Absatz 1 ÜPKKG zu dem Ergebnis, dass die Stadt Marburg rechtmäßig und auf 
vergleichenden Grundlagen sachgerecht und wirtschaftlich geführt wurde.“

Nach § 6 Absatz 1 Satz 6 des Gesetzes zur Regelung der überörtlichen Prüfung 
kommunaler Körperschaften in Hessen (ÜPKKG) ist der Schlussbericht der 
Stadtverordnetenversammlung bekanntzugeben und jeder Fraktion mindestens eine 
Ausfertigung auszuhändigen. Wie in der Vergangenheit bereits regelmäßig praktiziert, wird 
hiermit der Schlussbericht – über das gesetzliche Erfordernis hinaus – allen 
Stadtverordneten zur Verfügung gestellt.

Egon Vaupel
Oberbürgermeister

Anlage (gesondert gedruckt)


